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Vernehmlassung "Ärzte-und Gesundheitsberufegesellschaften" - Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Regierungschef,
sehr geehrte Damen und Herren Regierungsräte

Zunächst dürfen wir uns für die Einladung zur Stellungnahme bedanken. Ebenso danken wir
für die Initiative zur Umsetzung des StGH Urteiles, wonach die Möglichkeit für die Ausübung
des ärztlichen Berufes auch in Form einer juristischen Person ermöglicht werden soll.

Soweit sich die Vernehmlassungsvorlage auf diesen Regelungsbereich bezieht, haben wir
einige ergänzende Anmerkungen zu machen. Soweit die Vorlage allerdings weitergehende
Verfahrensabläufe und Zuständigkeiten im Bereich des Amtes für Gesundheit festlegen will,
sind wir damit nicht einverstanden und melden entsprechende Änderungsvorschläge an.

Nachstehende Anmerkungen beziehen sich jeweils auf die Vorschläge zur Abänderung des
Ärztegesetzes. Im Übrigen teilen wir vollinhaltlich die Stellungnahme des Liechtensteinischen
Dachverbandes von Berufen der Gesundheitspflege (Dr. Hansjörg Marxer) vom 12.01.2010.

I.
Zu Art. 5 Abs. 2 (Eigenverantwortliche Berufsausübung I Anstellung von Ärzten):

Es war nie im Interesse der Ärztekammer, dass eine Anstellung von eigenverantwortlich
tätigen Ärzten bei anderen eigenverantwortlich tätigen Ärzten erfolgen soll, ausgenommen in
den gesetzlich vorgesehenen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Dies war in der
ursprünglichen Fassung des Ärztegesetzes so vorgesehen; die letzte Novellierung ist aus
nicht nachvollziehbaren Gründen davon abgegangen. Wir sind damit einverstanden, dass ein
Arzt, der gleichzeitig Gesellschafter bei seiner Gesellschaft ist, gleichzeitig Angestellter
dieser Gesellschaft sein kann. Wir lehnen jedoch ab, dass es für jeden freiberuflich tätigen
Arzt möglich sein soll, andere eigenverantwortlich tätige Ärzte anzustellen. Wir befürchten,
dass ein Graubereich entsteht, weil innerhalb einer grösseren Praxis mit mehreren
freiberuflichen und I oder angestellten Ärzten die Zuordnung der ärztlichen Tätigkeit an einen
bestimmten Arzt erschwert wird. Überdies können auf diesem Weg die vorgesehenen
erhöhten Organisationskriterien für Ärztegesellschaften bzw. für Einrichtungen des
Gesundheitswesens de facto unterlaufen werden. Wir warnen ausdrücklich vor einer
ungewollten Vermehrung von tätigen Ärzten, insbesondere aus dem Ausland sowie den
damit verbundenen Kostenfolgen. Wir regen daher an, Art. 5 Abs 2 Bst. c) wie folgt zu
formulieren:

"c) im RahmeneinesAnstellungsverhältnisseszu einerÄrztegesellschaft,an der der Arzt
persönlich beteiligt ist, oder zu einer nach dem Gesundheitsgesetz zugelassenen
Einrichtung des Gesundheitswesens."
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Redaktionelle Anmerkung zu den Erläuterungen: Auf Seite 14 vorletzte Zeile müsste es
u. E. sinngemäss lauten: "...zudem in Bezug auf die Möglichkeiten der freiberuflichen
eigenverantwortlichenBerufsausübungim RahmeneinesAngestelltenverhältnisses."
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Zu Art. 14 Abs 5 (Dokumentationspflicht):

Es wäre vorgesehen, dass im Falle der Auflösung einer Ärztegesellschaft der Liquidator über
die ärztliche Patientendokumentation verfügen bzw. diese analog der Regelung beim
Ableben eines Arztes an das Amt für Gesundheit übermitteln soll.

Diese Regelung erscheint uns rechtstechnisch nicht korrekt. Es würde bedeuten, dass bei
Auflösung der Gesellschaft die einzelnen Gesellschafter, d.h. die behandelnden Ärzte nicht
mehr über ihre Dokumentationen verfügen könnten und diese einem Liquidator überlassen
müssten. Damit wird ein grundlegender Unterschied missachtet: Die Dokumentationspflicht
gehört zu den persönlichen Standespflichten eines jeden Arztes -unabhängig in welcher
Rechtsform er tätig wird. Dem entsprechend sind die Regelungen in Art. 14 Abs. 1 bis 5
erschöpfend und ausreichend. Davon zu unterscheiden sind die gesellschaftsrechtlichen
Pflichten und die zivilrechtlichen Pflichten des Arztes bzw. der Gesellschaft, die sich aus dem
Gesellschaftsvertrag oder dem zwischen der Gesellschaft und dem Patienten geschlossenen
Behandlungsvertrag ergeben. Somit besteht für eine Änderung von Art. 14 Abs. 5 kein
Bedarf und wäre diese in der vorgesehenen Form systemwidrig.

IV.
Zu Art. 15a (Rechtsfonn Ärztegesellschaften):

Abs. 2 zählt die möglichen Rechtsformen auf. Insbesondere ist die "Anstalt" ausgeschlossen.
Wirersuchen diese Rechtsfonn zu ergänzen.

a) Eine Gleichheitswidrigkeit zum Rechtsanwaltsgesetz ist nicht erkennbar: Die
Transparenzkriterien über die Ausübung des ärztlichen Berufes sind weitaus detaillierter
durch die Vorschriften des Ärztegesetzes, die Eintragung in die Liste der
Ärztegesellschaften und in ökonomischer Hinsicht durch die Regelungen im
Zusammenhang mit dem KVG bzw. den Vorschriften zur Leistungsverrechnung und -
dokumentation gegeben. Es bestehen daher Unterschiede zum Rechtsanwaltsberuf
ebenso wie zum RAG; entsprechend dem Gleichheitsgrundsatz ist "Gleiches gleich und
Ungleiches ungleich" zu behandeln. Damit allein lässt sich die Rechtsform der "Anstalt"
für Ärztegesellschaften begründen.

b) Die "Einmanngesellschaft" ist eine für Ärzte gewollte Gesellschaftsform. In Form einer
Anstalt kann sie problemlos begründet werden, d.h. ohne juristische "Überbrückungshilfe"
eines zweiten Arztes in der "Gründungssekunde" I wie dies bei einer anderen
Gesellschaft nötig wäre. Somit bietet die "Anstalt" von vornherein mehr Transparenz.

c) Es ist nota bene auch möglich, dass Ärzte sich zu einer einfachen Gesellschaft
zusammenschliessen, welche gar nicht im Öffentlichkeitsregister eingetragen ist. Nach
dem Grössenschluss muss daher auch die Anstalt den gesellschaftsrechtlichen
Transparenzanforderungen genügen, welche immerhin eingetragen wird.
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V.
Zu Art. 15 d (Verfahren Eintragung in die Liste der Ärztegesellschaften):

Die Ärztekammer hat ein evidentes Interesse an der entsprechenden Einbindung im
Anmeldeverfahren. Das grundsätzliche Verfahrensregime, welches beim Amt für Gesundheit
liegen soll, wird hierbei nicht in Frage gestellt. Die Einbeziehung der Ärztekammer dient
neben der Information der Rechtssicherheit, weil eine Vergesellschaftung von mehreren
Ärzten inhaltlich die Fachbereiche der einzelnen Gesellschafter beeinflussen kann.
Insbesondere sollen Überschreitungen der jeweiligen Fachgebiete durch die Gesellschafter
bzw. die Gesellschaft vermieden werden.

Wirersuchen daher wie folgt zu ergänzen:

Art. 15d) Abs. 2:
"DasAmtfür Gesundheitprüftdie Übereinstimmungder Gesellschaftsverträge,des
StatutenentwurfesundweitererVerträgezwischenden Gesellschafternmit den
Erfordernissen dieses Gesetzes und übermittelt diese Unterlagen an die Ärztekammer.
Die Ärztekammer teilt dem Amt für Gesundheit innert angemessener Frist mit, dass
keine Bedenken gegen die Ärztegesellschaft bestehen, weil

a) gegenüber keinem der Gesellschafter ein Antrag auf Einleitung eines
Disziplinarverfahrens in Vorbereitung ist bzw.

b) gegenüber keinem der Gesellschafter ein standesrechtliches Verfahren anhängig
ist bzw.

c) keine inhaltlichen Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der bewilligten
Fachkompetenzen der jeweiligen Gesellschafter gegenüber dem gesamten
Tätigkeitsbereich, der durch die Ärztegesellschaft abgedeckt wird, bestehen.

DasAmt für Gesundheitverweigertdie Eintragungin die ListederÄrztegesellschaften,wenn
die gesetzlichenAnforderungennichterfülltsindoder eine negativeStellungnahmeder
Ärztekammervorliegt."

Art. 15d) Abs. 3:
"... Das Amt für Gesundheit stellt nach Anhörung der Ärztekammer gemäss Abs. 2, zu
Handen des Grundbuch- und Öffentlichkeitsregisteramtes und gleichzeitig zu Handen der
Ärztekammereine Bescheinigung aus, dass die Erfordernisse ..."

VI.
Art. 15e (Mitteilungspflicht):

"Die eingetragenen Ärztegesellschaften teilen dem Amt für Gesundheit jede Änderung der im
Eintragungsverfahren vorzulegenden Dokumente und der Zusammensetzung der
Gesellschafter binnen drei Monaten mit. Das Amt für Gesundheit informiert hierüber die
Ärztekammer innert angemessener Frist."

VII.
Art. 15f Abs. 2 (Streichung aus der Liste on):

"... DasAmtfür Gesundheitteilt demGrundbuch-und Öffentlichkeitsregisteramt und der
Ärztekammer unverzüglich mit..."
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VIII.
Zu Art. 15g (Berufs haftpflichtversicherung):

Wie bereits in der Stellungnahme des Dachverbandes ausgeführt, kann das potentielle
Vermögen (oder nicht vorhandene Vermögen!) des Arztes nicht der Anknüpfungspunkt für
die Regelung der Höhe der Deckungssummen im Haftpflichtfalle sein.

Ebenso ist es ein logischer Fehlschluss, wenn die Mindestversicherungssumme aus der
Addition der einzelnen Gesellschaftersummen ermittelt würde.

Wir ersuchendaherArt. 15gdahingehendzu ändern,als aufArt. 25 ÄrzteGverwiesenwird
und klargestellt wird, dass jeder Arzt- unabhängig von der Rechtsform in der er tätig
wird - die gemäss Art. 25 ÄrzteG vorgesehenen Deckungssummen versichert halten
muss.

Entscheidend für die Haftpflicht ist nicht die Anzahl der Gesellschafter, sondern die
Deckunassumme. die im Einzelfall zur Verfüauna steht. Ansonsten müssten z. B. Spitäler
oder andere Einrichtungen, in denen eine Vielzahl von Ärzten tätig ist, unangemessen hohe
Versicherungssummen bereit halten.

IX.
Zu Art. 15h (Gesellschafter):

In Art. 15h Abs. 4 ist vorgesehen, dass Gesellschaftern einer Ärztegesellschaft u. a. eine
zusätzliche freiberufliche Berufsausübung verboten wäre. Diese Einschränkung ist nicht
nachvollziehbar. Es sollte jedem Arzt erlaubt sein, neben seiner Tätigkeit im Rahmen der
Gesellschaft, z. B. ein persönliches Mandat als Betriebsarzt, Schularzt, udgl. wahrzunehmen
oder z. B. in einer Teilzeitanstellung in einer anderen Einrichtung ärztlich tätig zu werden.

Unbestritten ist jedoch, dass eine Anstellung bei anderen Ärztegesellschaften ebenso wenig
in Frage kommen soll wie eine Teilhaberschaft bei mehreren Ärztegesellschaften.

Wir ersuchen daher, zur Wahruna der oersönlichen Erwerbsfreiheit des einzelnen Arztes Art.
15h Abs. 4 in diesem Sinne zu ändern und den letzten Satz n'" oder die zusätzliche
freiberuflicheBerufsausübungdurch einen Gesellschaftersindverboten.",ersatzlos zu
streichen.

X.
Art.15i(VerwaltungundVertretungder Ärztegesellschaft):

Es ist offenbar gewollt, dass unabhängig von den persönlichen berufs- und
standesrechtlichen Pflichten jedes Gesellschafters der Behandlungsvertrag mit dem
Patienten von der Gesellschaft geschlossen wird. Dies führt zu einer Teilung zwischen den
Ansprüchen aus dem Behandlungsvertrag und den Rechtsgrundlagen über die Vergütung
innerhalb der OKP sowie der ärztlichen Berufspflichten, die im Rahmen der Behandlung zu
beachten sind. Es erscheint uns daher zur KlarsteIlung förderlich, wenn Art. 15 i Abs. 2 wie
folgt formuliert würde:

n 2) ImRahmen der Ausübung des Ärzteberufes ist jeder Arzt- ungeachtet der ihn
persönlich verpflichtenden Berufs- und Standesvorschriften - allein zur Vertretung
der Ärztegesellschaft beziehungsweise sämtlicher Gesellschafter befugt bzw.
verpflichtet"
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